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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2773/90 DER KOMMISSION
vom 27. September 1990

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 zur Durchführung der Verord
nung (EWG) Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern

und Küken von Hausgeflügel

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Eier ('), zuletzt geändert durch dieVerordnung
(EWG) Nr. 1 235/89 (2), insbesondere auf Artikel 15,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Geflügelfleisch (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1235/89, insbesondere auf
Artikel 15,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die Erzeugung von und den
Verkehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel (4),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3987/87 Q, insbesondere auf Artikel 17,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Herstellung der deutschen Einheit gilt das
Gemeinschaftsrecht automatisch auch im Gebiet der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 der Kommis
sion (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.

1351 /87 f7), wurde die Übermittlung bestimmter statisti
scher Angaben über Bruteier und Küken durch die
Mitgliedstaaten an die Kommission im einzelnen geregelt.
Um verläßliche Vorausschätzungen erstellen zu können,
ist während eines angemessenen Zeitraums die getrennte
Übermittlung dieser Angaben für das Gebiet der ehema
ligen Deutschen Demokratischen Republik vorzusehen .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 wird
folgender Absatz la eingefügt :

„( la) Zwischen dem 3. Oktober 1990 und dem 31 .
Dezember 1992 übermittelt Deutschland die Angaben
von Teil I der in Absatz 1 genannten Aufstellung
getrennt für die ehemalige Deutsche Demokratische
Republik."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3. Oktober 1990 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 27. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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